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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §303

1. BAO § 303 heute

2. BAO § 303 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

3. BAO § 303 gültig von 26.06.2002 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 97/2002

4. BAO § 303 gültig von 15.07.1999 bis 25.06.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 106/1999

5. BAO § 303 gültig von 19.04.1980 bis 14.07.1999 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

Welche gesetzlichen Wiederaufnahmegründe durch einen konkreten Sachverhalt als verwirklicht angesehen und

daher als solche herangezogen werden sollen, bestimmt bei der Wiederaufnahme auf Antrag die betre;ende Partei

durch das Vorbringen im Wiederaufnahmeantrag (vgl. z.B. VwGH 26.11.2015, Ro 2014/15/0035).Welche gesetzlichen

Wiederaufnahmegründe durch einen konkreten Sachverhalt als verwirklicht angesehen und daher als solche

herangezogen werden sollen, bestimmt bei der Wiederaufnahme auf Antrag die betre;ende Partei durch das

Vorbringen im Wiederaufnahmeantrag vergleiche z.B. VwGH 26.11.2015, Ro 2014/15/0035).
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